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Kurzbezeichnung: 

 
Jährlicher Zuschuss der Universitätsstadt Siegen zum Nachtbus an den Zweckverband Per-
sonennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften 
der Universitätsstadt Siegen beschließt die Zahlung eines jährlichen Zuschusses zum Nacht-
busverkehr in Höhe von 6.000 € an den Zweckverband Personennahverkehr Westfalen Süd 
bis zum Betriebsschluss am 31.12.2024.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Projekt Nachtbus ist seit vielen Jahren ein gemeinschaftliches Angebot verschiedener 
Träger und umliegender Kommunen zur nächtlichen Beförderung von Personen aus dem 
Umland ins Oberzentrum von Siegen und wieder zurück.  
Der Nachtbus ist seither ein an den Wochenenden durchaus gut genutztes und attraktives 
Mobilitätsangebot für die Bürger Siegens und Umgebung und darüber hinaus ein Beitrag zur 
Förderung der heimischen Wirtschaft und der regionalen Kulturszene. 
Besonders die Universitätsstadt Siegen profitiert von diesem Konzept.  
Das Angebot ist jedoch auf eine dauernde Förderung durch Dritte angewiesen, da die hie-
raus erzielten Einnahmen aus Fahrgelderlösen nicht ausreichen, um die entstehenden Kos-
ten decken zu können.  
In der Vergangenheit lag die Trägerschaft beim Verein Nachtexpress e.V.. Da dieser zum 
31.12.2018 die Trägerschaft beendete, übernahm der Zweckverband Personennahverkehr 
Westfalen Süd interimsweise bis heute die Leitung. Dieser erhielt zuletzt auch die Zuschuss-
zahlungen der Beteiligten. Die Universitätsstadt Siegen unterstützt das Nachtbusprojekt mit 
jährlichen Zahlungen in Höhe von 6.000 €. 



Vorlage Nr. VL 236/2021  Seite 2 / 2 
 

   

Alle beteiligten Umlandkommunen sicherten die Zuschüsse bis zum vorläufigen Betriebs-
schluss am 31.12.2024 zu. Eine Zusage zur Fortführung der Unterstützung an die ZWS  für 
das Jahr 2021 und die Folgejahre wurde bislang seitens der Universitätsstadt Siegen noch 
nicht erteilt. Bei einer Kürzung oder Einstellung des städtischen Zuschusses könnte die Ge-
fahr eines Dominoeffektes bei den Beteiligten entstehen. 
  
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

       

 Nein  Ja, mit 

 
 6.000 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 

15010100 

Sachkonto  

5317000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 

 
 
 
gez. Runge 
 
 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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